
Rechtssoziologie als Teil der Rechtswissenschaft

Die Rechtssoziologie als pars pro toto sozialwissenschaftlicher Per-
spektiven auf das Recht ist mithin eine notwendige Bedingung einer
methodisch akzeptablen Rechtspraxis. Sie ist eine Voraussetzung für
ein wissenschaftliches Verständnis von Recht. Eine rechtssoziologi-
sche Analyse von Recht ist konstitutiver Teil einer Gesellschaftstheo-
rie, die gleichzeitig eine Reflexion der Moderne bildet. Eine zentrale
Rolle spielt dabei der Anspruch, fallibler praktischer Vernunft zu rea-
ler Wirkung zu verhelfen, der im Recht durch Menschenrechte, demo-
kratischen Verfassungsstaat und eine völkerrechtliche Ordnung, die es
mit der Würde der Menschen ernst meint, in einem Teilbereich der
Gesellschaftsorganisation eingelöst werden kann. Das ist nicht das
Ganze, aber immerhin ein Element widerständiger Gerechtigkeit, das
auch für andere Gesellschaftsbereiche kritische Maßstäbe bereithält.

Bei diesen Perspektiven und Forschungsfeldern fehlt es der Rechts-
soziologie offensichtlich nicht an Fragen, die ihre Zukunftsfähigkeit
garantieren. Dies gilt für ihre praktische Dimension, dies gilt für ihre
Erkenntnisinteressen, die das wissenschaftliche Grundverständnis von
Recht betreffen, und das gilt auch für diese am Ende angesprochenen
und ganz grundlegenden Fragen der Gesellschaftstheorie, die nicht nur
ein akademisches Spiel sind, sondern die Voraussetzung dafür, rechts-
zivilisatorische Kernerrungenschaften zu erhalten, die zum besseren
Erbe der zutiefst zwiespältigen Epoche der Moderne (und nicht nur
dieser Epoche) gehören. Um die Zukunft der Disziplin muss man sich
mithin keine Sorgen machen, gerade in internationaler Perspektive, al-
lerdings vielleicht schon um den intellektuellen Rang einer Rechtswis-
senschaft, die diese Perspektiven aus den Augen verliert.

IV.
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